
 
 

 
 

WSC-Ausweis und Eintrittsregelung in Bädern 

 

 
Von verschiedenen Seiten ist man in Sachen WSC-Ausweis und Eintrittsregelung in Frei- 

und Hallenbädern an die bfu gelangt. 

Seit 2014 betreut die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung die Produktion des WSC- 

Ausweises. Die im Ausweis festgehaltenen Kompetenzen wurden gemeinsam mit den 

Partnern swimsports.ch, swiss-swimming.ch und der SLRG abgestimmt. Wie der WSC 

vorbereitet und durchgeführt werden soll, kann dem Safety Tool WSC entnommen oder unter 

www.water-safety.ch nachgelesen werden. 

Die bfu begrüsst es, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler den WSC erfolgreich 

absolvieren – den Ausweis dazu können die oben erwähnten Partner sowie 

Schwimmunterricht erteilende Lehrpersonen und Bäder mit entsprechend 

ausgebildeten Schwimmlehrpersonen ausstellen. 

Mit ihrer Unterschrift auf dem WSC-Ausweis bestätigt der/die Unterzeichnende, dass der 

verlangte Kompetenznachweis wie abgebildet erfolgreich erbracht wurde: 
 

 

 
 
Dabei ist nicht entscheidend, ob der Ausweis von einer Schule, einem Bad oder einem der 

oben erwähnten Partner ausgestellt wurde. Wenn ein Frei- und/oder Hallenbad von Kindern 

ohne elterliche Begleitung das Vorzeigen eines WSC-Ausweises verlangt, ist jeder 

unterzeichnete und mit Foto versehene WSC-Ausweis anzuerkennen. 
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http://www.water-safety.ch/

